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ihre schriftliche Anfrage in der Stadtverordnetenversammlung am 30.03.2017;
Hier: Überarbeitung der Kita-Gebührensatzung

Sehr geehrter Herr Trieloff,

in Bezug auf die Überarbeitung der Kita-Gebührensatzung stellten Sie folgende An-

fragen:

1. Wann hat die Stadt die überarbeitete Gebührenkalkulation dem Landkreis

vorgelegt?

Beantwortung zu Anfrage 1:
Mit Schreiben vom 28.12.2016 wurde dem Landkreis Barnim fristgerecht der

Entwurf einer „2. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung der Stadt Ebers-

walde für die Benutzung der Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft (Ki-

taGebS) übergeben. Die Kalkulationsunterlagen wurden dem Landkreis zum

05.01.2017 übermittelt. Eine gemeinsame Abstimmung mit dem Landkreis Bar-

nim findet im Mai 2017 statt.

2. Gab es Einwendungen des Landkreises und ggf. welche?
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Beantwortung zu Anfrage 2:
Der Landkreis befindet sich derzeit in der Prüfung der Gesamtunterlagen.
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3. Wann wird ein Entwurf für die neu Kita-Gebührensatzung in die Stadtverordneten-

versammlungeingebracht?

Beantwortung zu Anfrage 3:
Sobald das Einvernehmen gemäß § 17 Abs. 3 KitaG durch den Landkreis erteilt wird, er-

arbeitet das Amt für Bildung, Jugend und Sport zeitnah die entsprechende Beschlussvor-

lage.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Ladewig

Amtsleiterin


